
 

 

 

Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH über die Verbindlicherklärung von Teilen 
des Regionalen Strukturplans Gesundheit – Kärnten 2025 (RSG Kärnten V 2025) 

Aufgrund des § 23 Abs. 4 Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/2017 idF. BGBl. I 
Nr. 9/2022 in Verbindung mit § 15b Abs. 1 des Kärntner Gesundheitsfondsgesetzes – K-GFG, LGBl. 
Nr. 67/2013 zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 45/2023, wird verordnet: 

§ 1 
Verbindlicherklärung 

(1) Die Landes-Zielsteuerungskommission hat mit Beschluss vom 27. Juni 2023 folgende Teile des 
Regionalen Strukturplanes Gesundheit – Kärnten 2025 als verbindlich erklärt: 

 1. Planung der spitalsambulanten und akutstationären Versorgung gemäß Anlage 1; 

 2. Planung der ambulanten Hämodialyse gemäß Anlage 1; 

 3. Planung der psychosozialen Versorgung gemäß Anlage 1, 

wobei jeweils die blau hinterlegten Teile verbindlich, die übrigen Teile aus dem Regionalen Strukturplan 
Gesundheit – Kärnten 2025 erklärend sind. 

(2) Für die Bedeutung der in dieser Verordnung verwendeten Abkürzungen ist das 
Abkürzungsverzeichnis gemäß Anlage 2 maßgeblich. 

(3) Sofern in der Anlage 1 nicht anderes festgelegt ist, gilt als Umsetzungsziel der 31.12.2025. 

(4) Für den Aufbau der angegebenen Bettenkapazitäten der Bereiche Chirurgie, Innere Medizin und 
Neurologie des Klinikum Klagenfurt am Wörthersee sowie der angegebenen Bettenkapazitäten der 
Gailtalklinik Hermagor gilt ein Planungshorizont bis 31.12.2030. 

§ 2 
Inkrafttretens- und Schlussbestimmungen 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Die Verordnung der Gesundheitsplanungs GmbH über die Verbindlicherklärung von Teilen des 
Regionalen Strukturplans Gesundheit – Kärnten 2025 (RSG Kärnten V 2025), kundgemacht am 
7. September 2021, tritt mit Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft. 
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